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1. Falls nichts anderes vereinbart ist, besteht 

Versicherungsschutz für Seeschiffe nur, wenn 
diese zusätzlich zu den sonstigen vereinbar-
ten Voraussetzungen - falls erforderlich - ge-
mäß International Safety Management Code 
(ISM-Code) zertifiziert sind, oder wenn ein 
gültiges Document of Compliance (DOC) 
beim Eigner und Betreiber des Schiffs vor-
liegt, wie es die SOLAS Konvention 1974 
nebst Ergänzungen vorsieht.  

 
 

2. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, sind 
die Transporte gleichwohl versichert, wenn 
der Versicherungsnehmer keinen Einfluß auf 
die Auswahl des Transportmittels hatte, bzw. 
den Spediteur oder den Frachtfüh-
rer/Verfrachter mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes ausgewählt hat. Erlangt der 
Versicherungsnehmer Kenntnis von der man-
gelnden Eignung des Transportmittels, so hat 
er unverzüglich Anzeige zu erstatten und eine 
zu vereinbarende Zuschlagsprämie zu 
entrichten. 
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